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t. nngaben zur Geme

1.1. Laqe im Raum

Die Stadt Helmbrechts liegt im Westen des Landkreises Hof, in einer Entfernung von etwa
20 Kilometern von der kreisfreien Stadt Hof. Höchste Erhebung des Stadtgebietes ist die Höhe
713,4 westlich Lehsten, die tiefste Stelle bildet das Tal der Selbitz südlich Volkmannsgrün mit
rund 540 Metern über NN. Die Stadt besteht aus dem Hauptort, dem Pfarrdorf Wüstenselbitz,
den Dörfern Almbranz, Bärenbrunn, Baiergrün, Burkersreuth, Drescherreuth, Edlendorf,
Gösmes, Kleinschwarzenbach, Kollerhammer, Lehsten, Obenrveißenbach, Ochsenbrunn, Ort,
Ottengrün, Stechera, Suttenbach, Taubaldsmühle und Unterweißenbach sowie aus zahlreichen
weiteren Weilern und Einzeln.

1.2. Einwohnerzahl. Gemarkungsfläche

Die Fläche der Stadt Helmbrechts umfasst 58,72km2, die Bevölkerungszahl liegt bei 8.368 am
3'1. Dezember2021. Die Einwohnerzahl von Helmbrechts fiel von 12.405 am 27. Mai 1970 auf
10.126 am25. Mai 1987; als Folge derWiedervereinigung stiegen die Zahlen auf 10.152am
31. Dezember1991 und 10.232 am 31. Dezember1995. Von da an sanken die Zahlen auf
9.955 am 31. Dezember1999, 9.580 am 31. Dezember2003, 9.355 am 31. Dezember2006
und 8.975 am 31. Dezember 2009. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche
Bevölkerungsdichte von l43Einwohnern pro km2 (Landkreis Hof 106, Regierungsbezirk
Oberfranken 147, Freistaat Bayern '187).

Helmbrechts versucht, in den nächsten Jahren die Bevölkerungszahlen zu stabilisieren.
Mittelfristig wird wieder eine Einwohnerzahl über 8.500 angestrebt. ln letzter Zeit ist wieder ein
leichter Anstieg der Bevölkcrungszahlcn zu crwartcn.

1.3. Standort für Gewerbe und Dienstleistunq. lnfrastruktur

Mehrere große Unternehmen der Textil- und Kunststoffindustrie prägen heute die
Wirtschaftsstruktur der im nordöstlichen Oberfranken liegenden Stadt. Urkunden bezeugen
Leinen- und Wollweberei in Helmbrechts schon für das Mittelalter. lm 19. Jh. galt der Ort gar als
"Kleiderschrank der Welt". Neben den textilen Fertigungs- und Ausrüstungsbetrieben findet man
hier heute mehrere innovative Firmen der metall- und kunststoffverarbeitenden Branche. Die
Stadt hält dabei nach wie vor umfangreiches lndustriegelände für neue Betriebsansiedlungen
bereit.

1.4. Überörtliche Verkehrsanbindunq

Helmbrechts ist mit eigenem Bahnhof an das Schienennetz für Personenverkehr der Deutschen
Bahn angeschlossen; durch das Stadtgebiet verläuft die Bahnstrecke (Streckennummer 5025)
Münchberg - Helmbrechts. Die Weiterführung Helmbrechts - Selbi2 wurde stillgelegt und
abgebaut.
Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr befinden sich in allen größeren Gemeindeteilen.
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Wichtigste Straßenverbindungen sind die Autobahn A 9 (Berlin - Leipzig - Nürnberg -
lngolstadt - München), die Staatsstraßen 2158 (Marktleugast - Naila - Hof), 2194 (Geroldsgrun
- Helmbrechts - Münchberg) und 2195 (Stadtsteinach - Helmbrechts - Selbitz - Naila -
Lichtenberg). Weitere wichtige Verbindungen sind die Kreisstraßen HO 23 von Helmbrechts
über Wüstenselbitz nach Dreschersreuth, HO 24 von Ort über Wüstenselbi2 und Ottengrün
nach Hildbrandsgrün, HO 25 von Helmbrechts über Ahornberg nach Seulbitz, HO 26 von
Baiergrün über Windischengrün und Schauenstein nach Uschertsgrün, HO 34 von Suttenbach
über Taubaldsmühle nach Obenrveißenbach sowie HO 38 von Helmbrechts nach Ottengrün.

Der nächste Verkehrsflughafen befindet sich in Hof-Pirk (Flughafen Hof-Plauen) in einer
Entfernung von etwa 15 Kilometern.

1.5. Überqeordnete Planunqen

Gemäß $ 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und
Landesplanu ng anzupassen.
Der Mittelbereich Münchberg, in dem auch Helmbrechts mit seinen Gemeindeteilen liegt, gehört
nach dem Landesentwicklungsprogramm 2020 (LEP 2020) zum ländlichen Raum mit
besonderem Handlungsbedarf. Den Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf wird bei
einschlägigen staatlichen Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Vorrang eingeräumt. Der räumliche Umgriff des Raums mit
besonderem Handlungsbedarf bildet die Kernkulisse für einschlägige staatliche Planungen und
Maßnahmen sowie für Förderungen.

Nach dem Regionalplan für die Planungsregion Oberfranken-Ost 5 erfüllt Helmbrechts die
Aufgaben eines Mittelzentrums. Über ihren Nahbereich hinaus versorgen Mittelzentren die
Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs und stellen ein an
Quantität und Qualität gehobenes Arbeitspla2angebot zur Verfügung.

Nachbargemeinden sind die Städte Schwarzenbach a.Wald und Schauenstein, die Gemeinden
Leupoldsgrün und Konradsreuth und die Stadt Münchberg, alle Landkreis Hof, sowie die Märkte
Marktleugast, Grafengehaig und Presseck im Landkreis Kulmbach.

^ Ziele unO Zwecfe O

(nllgemeines Wohn

Gemäß $ 1 Abs. 3 Baugese2buch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne au2ustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
zur Eruveiterung des Baugebiets ,,Am Weinberg" geschaffen werden, das seit Ende der
neunziger Jahre den Schwerpunkt für Wohnbebauung in der Stadt Helmbrechts darstellt.
Der Bereich zwischen der Silvanerstraße, dem Gutedelweg und dem Dürrengrüner Weg wurde
neu überplant. Es können ins gesamt 13 Bauparzellen mit unterschiedlichen Größen zwischen
500 und 880 m' entstehen. Die Zufahrt kann über die Silvanerstraße oder auch den
Gutedelweg erfolgen. Der Dürrengrüner Weg ist lediglich über einen nicht ausgebauten
Wrtschaftsweg angeschlossen. Weiterhin entsteht eine Mischgebietsfläche, die der Erweiterung
der bestehenden Zimmerei im östlichen Bereich des Planungsgebiets dient. Die Flächen der
Wohnbaugrundstücke befinden sich alle im Eigentum der Stadt Helmbrechts.
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Generell sind bei der Bedarfsermittlung für Wohnbauflächen folgende Ursachen zn

berücksichtigen:
Natürliche Bevölkerungsentwicklung: Gemäß den statistischen Daten ist die
Bevölkerungsentwicklung in Helmbrechts seit den fünfziger Jahren tendenziell rückläufig. Seit
den 1965er Jahren übersteigt die Zahl der Verstorbenen die Zahl der Geborenen regelmäßig.
Zu- und Abwanderung: Das Wanderungssaldo ist mit geringfügigen Ausnahmen seit den
19$5er Jahren positiv, so dass die Anzahl der Zuzüge die der Wegzüge übersteigt, womit die
negative natürliche Bevölkerungsentwicklung teilweise ausgeglichen werden kann. lm letzten

Jahr ist insgesamt auch ein Anstieg der Bevölkerungszahlen zu vezeichnen, was im

Widerspruch zur Bevölkeru ngsvorausberech nu n g des Landesamtes für Statistik steht.
Abnahme der durchschnittlichen Haushaltsgröße: Die durchschnittliche Haushaltsgröße in
der Stadt Helmbrechts liegt bei 1,74 Personen. ln Deutschland leben im Durchschnitt zwei
Personen in einem Haushalt. Somit besteht für die Stadt kein Auflockerungsbedarf.
Steigende Raumansprüche der Wohnbevölkerung: Die durchschnittliche Wohnfläche je
Wohnung ist in den le2ten fünf Jahren in Helmbrechts bei minimalem Anstieg in etwa
gleichgeblieben.
Ersatz für Abriss und Umnutzung von Wohnungen: Siehe Punkt ,,Ersatzbedarf' weiter
hinten.
Nicht ausgeglichener Wohnungsmarkt: Das bedeutet, dass zwar rechnerisch ausreichend
Wohnraum (2.B. in einer Kommune) zur Verfügung steht, dieser Wohnraum aber nicht der
Nachfrage entspricht, weil beispielsweise keine kleineren Wohnungen für Singles, Studenten
oder Senioren zur Verfügung stehen oder preiswerter Wohnraum für junge Familien. Dieser
Bedarf kann im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens nicht ermittelt werden, jedoch kann

davon ausgegangen werden, dass ein solcher Bedarf in manchen Segmenten besteht.
Bauliche Dichte: Die Gemeinde beabsichtigt, die Bebauung in bestimmten Bereichen des
Gemeindegebietes durch zusätzliche Wohnnutzung zu verdichten. Somit entsteht ein
zusätzliches Angebot an Wohnflächen.

Grundsä2lich ist festzuhalten, dass in der Stadt Helmbrechts seit Jahren erfolgreich versucht
wird, lnnenentwicklurngspotenziale zu nutzen, I eerstände zu heseitigen und innerstädtisch
attraktiven Wohnraum zu schaffen. Dies ist jedoch ein langwieriger Prozess, weil sich die
meisten Objekte in Privatbesitz befinden und seitens der Eigentümer nicht immer die
Bereitschaft nach Veränderung besteht.
Gleiches gilt sinngemäß für freie Baugrundstücke innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne

wurde nicht nur in Helmbrechts, sondern auch in den meisten anderen Kommunen Baurecht für
Flächen geschaffen, die sich nicht im Eigentum der Kommune befanden. Somit besteht im

Nachhinein keine Zugriffsmöglichkeit auf solche freien Baugrundstücke, sondern es gibt nur die

Möglichkeit, den Dialog mit den Eigentümern zu führen und solche Grundstücke an Bauwillige
zu vermitteln. Um diese Entwicklung zu verhindern, wird für die vorliegende Planung im

Kaufuertrag eine Bauverpflichtung festgesetzt, um eine Bebauung in angemessener Zeit
sicherstellen zu können.
Die Eigentümer unbebauter Grundstücke werden turnusmäßig alle zwei Jahre von der Stadt
Helmbrechts angeschrieben. Die Stadt betreibt auch keine Bevorratung von Baugrundstücken
und stellt Bebauungspläne nur bei entsprechendem Bedarf auf.

ln nenentwicklu ngspotenziale:
Es liegt in erster Linie im lnteresse der Stadt, zunächst Baulücken oder Leerstände als Bauland
zu nutzen, um zusätzliche lnvestitionen in die lnfrastruktur zu vermeiden. Die Stadt ist seit
Jahren bestrebt, mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln Strategien und

Gestaltungsplanungen vorzunehmen und umzusetzen, um die lnnenstadt attraktiver zu

machen. Dabei sind unter anderem die Sonderprogramme Stadtumbau West, Ort schaft Mitte,

Ort schafft Mitte Phase 2 sowie die Förderoffensive Nordostbayern zu nennen. ln all diesen
Programmen war und ist die Stadt in nicht unerheblichem Umfang tätig.

lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Robert-Koch-Straße" (rechtskräftig seit 19Bl) stehen noch

13 Baurechte zur Verfügung.
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lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Am Weinberg ll" (rechtskräftig seit 2000) stehen noch sechs
Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Am Weinberg ll - ll. BA' (rechtskräftig seit 2003) stehen
noch fünf Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Am Weinberg ll - lll. BA'(rechtskräftig seit 1999) stehen
noch neun Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Nibelungenviertel" (rechtskräftig seit 1968) stehen keine
Baurechte mehr zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Garnweg" (rechtskraftig seit 1998) sind keine Baulücken
vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Bäumeviertel" (rechtskräftig seit 1969) stehen noch fünf
Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Bärenbühl" (rechtskräftig seit 1984) steht noch ein Baurecht
zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Am Bühl" (rechtskräftig seit'1998) sind keine Baulücken
vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Hadergasse" (rechtskräftig seit 2003) ist noch eine Baulücke
vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Wohnen am Volkspark" (rechtskräftig seit 2019) stehen noch
sechs Baurechte zur Verfügung
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Am Stadelberg" (rechtskräftig seit 2019) sind noch sieben
Bau g rundstücke vorhanden.

lm Bereich des Bebauungsplanes,,Kellenrveg" in Enchenreuth (rechtskräftig seit 1996) sind
noch sieben Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplans,,Enchenreuth-Nord" (rechtskräftig seit 1994) sind noch drei
Baurechte vorhanden.

lm Bereich des Bebauungsplanes,,Steinachstraße" in Burkersreuth (rechtskräftig seit 1992)sind
noch drei Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Verlängerung der Steinachstaße" in Burkersreuth standen
noch alle zwölf Baurechte zur Verfügung. Der Bebauungsplan wurde zwischenzeitlich
aufgehoben. Das Gebiet ist nicht erschlossen.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Suttenbach" (rechtskräftig seit 1980) stehen noch drei
Baurechte zur Verfügung.

Strukturdaten:
Einwohnerzahl der Stadt: 8.454 am 31.12.2020

Einwohnerentwicklung der Stadt der letzten zehn Jahre: ln den le2ten zehn Jahren sanken die
Bevölkerungszahlen von 8.873 im Jahr 2010 auf 8.454 im Jahr 2019. Daraus ergibt sich ein
Bevölkerungsschwund von 41 9 Personen.

Einwohnerzahl gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des LfStat für das Zieljahr der
Planung: Ausgehend von einem Zeitraum der nächsten zehn Jahre wird für Helmbrechts eine
Einwohnezahlvon 7.900 prognostiziert, somit rund 500 Personen weniger als heute.

Bevölkerungsprognose des Landkreises: Der Landkreis Hof weist 2020 eine Einwohnerzahl von
94.522 auf. Für 2030 wird eine Bevölkerungszahl von 90.900 prognostiziert, somit ein
Rückgang um rund 3.600 Personen.

Durchschnittliche Haushaltsgröße: Die Anzahl der Wohnungen in Helmbrechts liegt bei 4.846.
Bei einer Einwohnezahl von 8.454 ergibt sich somit eine durchschnittliche Haushaltsgröße von
1,74 Personen.
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Einstufung im Zentrale-Orte-System: Gemäß Regionalplan Oberfranken-Ost (5) ist Helmbrechts
als Mittelzentrum eingestuft.

Gebietskategorie gemäß LEP: Der Bereich um Helmbrechts gehört nach dem
Landesentwicklungsprogramm 2020 (LEP 2020) zum ländlichen Raum mit besonderem
Handlungsbedarf. Den Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf wird bei einschlägigen
staatlichen Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Vorrang eingeräumt. Der räumliche Umgriff des Raums mit besonderem Handlungsbedarf bildet
die Kernkulisse für einschlägige staatliche Planungen und Maßnahmen sowie für Förderungen.

Verkehrsanbindung: Helmbrechts ist mit eigenem Bahnhof an das Schienennetz für
Personenverkehr der Deutschen Bahn angeschlossen; durch das Stadtgebiet verläuft die
Bahnstrecke (Steckennummer 5025) Münchberg - Helmbrechts. Die Weiterführung
Helmbrechts - Selbitz wurde stillgelegt und abgebaut.
Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr befinden sich in allen größeren Gemeindeteilen.
Wichtigste Straßenverbindungen sind die Autobahn A 9 (Berlin - Leipzig - Nürnberg -
lngolstadt - München), die Staatsstraßen 2158 (Marktleugast - Naila - Hof), 2194 (Geroldsgrün

- Helmbrechts - Münchberg) und 2195 (Stadtsteinach - Helmbrechts - Selbi2 - Naila -
Lichtenberg). Weitere wichtige Verbindungen sind die Kreisstraßen HO 23 von Helmbrechts
über Wüstenselbitz nach Dreschersreuth, HO 24 von Ort über Wüstenselbitz und Ottengrün
nach Hildbrandsgrün, HO 25 von Helmbrechts über Ahornberg nach Seulbitz, HO 26 von
Baiergrün über Windischengrün und Schauenstein nach Uschertsgrün, HO 34 von Suttenbach
über Taubaldsmühle nach Obenrveißenbach sowie HO 38 von Helmbrechts nach Ottengrün.
Der nächste Verkehrsflughafen befindet sich in Hof-Pirk (Flughafen Hof-Plauen) in einer
Entfernung von etwa 15 Kilometern.

Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik der Gemeinde, des Landkreises und der Region:
Helmbrechts ist bis heute ein Zentrum der Textil- und Kunststoffindustrie.
lm Zukunftsatlas 20'19 belegte der Landkreis Platz 231 von 402 Landkreisen,
Kommunalverbänden und kreisfreien Städten in Deutschland. Der Landkrels Hof welst eine weit
überdurchschnittliche lndustriedichte auf (Anzahl der Beschäftigten je 1000 Einwohner).
Wichtigste Branchen sind das Textilgewerbe, die Herstellung von Kunststoffwaren, das
Gesundheitswesen und das Baugewerbe. Sehr viele der Beschäftigten sind in der Kfz-
Zulieferindustrie tätig. Der Automobilzulieferpark Pole-Position in Hof, der gemeinsam mit der
Gemeinde Gattendorf gebildet wurde, soll die Kompetenzen in diesem Bereich ausbauen. 34 %
der lndustriebeschäftigten sind im Textilgewerbe tätig, 10 o/o im Maschinenbau, 14 o/o im
Bekleidungsgewerbe und 12 % im Ernährungsgewerbe. Der Raum Hof mit den benachbarten
Landkreisen Kulmbach und Bayreuth zählt zu den wichtigsten Textilregionen Deutschlands.

Bestehende Flächenpotenziale in der planenden Gemeinde:
lm Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht: lm Bereich
der Stadt sind im Flächennutzungsplan keine relevanten Flächen dargestellt, für die mittelfristig
ein Bebauungsplan erstellt werden soll.

Unbebaute Flächen, für die Baurecht besteht: Die Stadt besi2t rechtskräftige Bebauungspläne,
welche bislang erst teilweise umgesetzt wurden. lm Zuge der Überarbeitung dieser
Bebauungspläne wird im Einzelfall überprüft, ob die ausgewiesenen Flächen verringert werden
können.

Baulücken, Brachen und Konversionsflächen im unbeplanten lnnenbereich: Unter dem Punkt

,,lnnenentwicklungspotenziale" wurde bereits dargelegt, welche Maßnahmen die Stadt in den
le2ten Jahrzehnten durchgeführt hat, um Baulücken im lnnenbereich zu schließen.
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Möglichkeiten der Nutzung leerstehender, un- und untergenutzter Grundstücke: Auch zu dieser
Thematik wurde im Punkt ,,lnnenentwicklungspotenziale" ausgeführt, dass die Stadt zahlreiche
Umnutzungen leerstehender Gebäude erfolgreich umsetzen konnte und diesen Weg auch
konsequent weiterverfolgen wird. lm Rahmen des integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes wurde ein Stadtumbaumanagement zur Betreuung der
Stadtumbaumaßnahmen mit koordinierenden Aufgaben in der Wirtschaftsförderung und im
Tourismusmanagement eingerichtet und ein Leerstandsmanager eingestellt.

Möglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter Flächen: Der Stadtkern von Helmbrechts
ist bereits sehr eng bebaut. Ein relevantes Nachverdichtungspotenzial ist nicht gegeben.

Ermittlung des Wohn bauflächenbedarfs :

Bedarf aus der Bevölkerungsentwicklung: Bei zurückgehender Bevölkerung besteht im Hinblick
auf die Bevölkerungsentwicklung kein Bedarf für Wohnbauflächen.

Auflockerungsbedarf: Wte bereits oben ausgeführt, liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße in
der Stadt Helmbrechts bei 1,74 Personen. ln Deutschland leben im Durchschnitt zwei Personen
in einem Haushalt. Somit besteht für die Stadt auch kein Auflockerungsbedarf.

Ersatzbedarf: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in einer Kommune pro Jahr 0,5 % der
bestehenden Wohnungen abgehen, weil die Gebäude nicht mehr bewohnbar sind oder nicht
mehr saniert werden können. Bei 4.846 Wohnungen in Helmbrechts sind dies im Jahr rund
24 Wohnungen, in zehn Jahren somit 240 Wohnungen. Bei einer Wohnfläche von 100 m'zergibt
sich somit ein Ersa2bedarf von 24.000 m2.
Somit besteht für die Stadt Helmbrechts in den nächsten zehn Jahren ein Bedarf von 24.000 m'
Wohnbaufläche. ln den genannten Bebauungsplänen stehen noch 68 bebaubare Grundstücke
zur Verfügung, somit eine Wohnbaufläche von 6.800 m2. Damit verbleibt ein Bedarf von
17.200 m' Wohnbaufläche in den nächsten zehn Jahren. Mit dem Vorhaben entstehen im
Bereich des Allgemeinen Wohngebiets insgesamt 13 neue Bauparzellen. Rechnet man pro
Pazelle eine Wohnfläche von rund 100 m', entstehen neue Wohnflächen von insgesamt rund
1.300 m', insgesamt also rund B % des Bedarfs.

Abschätzung der Folgekosten einer Bauleitplanung:
Die Stadt Helmbrechts ist sich bewusst, dass mit der Neuausweisung des Baugebiets
,,Weinberg lll" Erureiterung Folgekosten verbunden sind, die durch den Unterhalt der neu zu
erstellenden Erschließungsanlagen hervorgerufen werden. Dazu bestehen jedoch aus Sicht der
Stadt keine Alternativen, sofern der über die letzten zehn Jahre anhaltende
Bevölkerungsrückgang aufgehalten werden soll. Dezeit gehen ständig Anfragen nach
Bauplätzen bei der Stadtverualtung ein, die in den seltensten Fällen umgesetzt werden können,
weil entsprechende Flächen fehlen. Aus diesem Grund hat sich die Stadt entschlossen, das
Gebiet umzusetzen. ln erster Linie soll Bauwilligen aus der Stadt die Möglichkeit gegeben
werden, sich langfristig im Stadtgebiet anzusiedeln und somit einen Wegzug zu verhindern.

Baupflicht:
Da die Grundstücke der Stadt Helmbrechts gehören, wird in die Kaufuerträge eine Baupflicht
eingetragen.
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3. lnfrastruktur

Entwässerun

Die Schmu2wasserentsorgung erfolgt im Mischsystem. Schmutz- und Niederschlagswasser
werden den bestehenden Kanälen im Gutedelweg und in der Silvanerstraße zugeleitet. Die
Abwasserbehandlung erfolgt in der Kläranlage des Abwasserverbandes Selbitztal.

Niederschlagswasser soll möglichst als Brauchwasser gesammelt und beispielsweise für die
Gartenbewässerung genutzt werden. Das übrige Niederschlagswasser soll vorrangig auf den
Grundstücken versickert werden. Die Überläufe von Zisternen und Versickerungsanlagen
werden an den Mischwasserkanal angeschlossen.

Neu zu erstellende Hausanschlüsse sind durch die Stadt Helmbrechts abzunehmen.

3.2. Wasse nd

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch die Licht- und Kraftwerke Helmbrechts. Das
Planungsgebiet ist an das bestehende Versorgungsnetz angeschlossen. lm Gebiet befinden
sich Trinkwasserversorgungsanlagen. Trinkwasserleitungen werden neu verlegt. Die
M indestabstände für An pflanzungen sind einzu halten.
Die Löschwasserversorgung von 96 m3 über eine Löschzeit von zwei Stunden kann
gewährleistet werden. Diese maximale Entnahmeleistung gilt nicht für einzelne Hydranten,
sondern für eine zeitgleiche Entnahme aus verschiedenen Hydranten.
Das Hydrantennetz ist nach dem neuesten Stand der DVGW Arbeitsblätter W 3'13, W 331 und
W405 auszubauen. Es solltcn nur Übcrflurhydranten verwendet werden. ln höchstens
'120 Metern Abstände zu den Gebäudezugängen sowie zueinander müssen Hydranten sicher
erreicht werden können. Hydranten müssen mindestens drei Meter von Gebäuden sowie von
Zu- und Ausfahrten entfernt sein. Es ist zweckmäßig, Hydranten möglichst im Bereich neben
den Verkehrsflächen oder auf Grünflächen einzubauen.

3.3. Gasversorqunq

lm Planungsgebiet befindet sich das Erdgas-Versorgungsnetz der LUK Helmbrechts. Die
Neuverlegung von Gasleitungen ist nicht geplant. Die Mindestabstände für Anpflanzungen sind
einzuhalten.

3.4. Enerqi uno

lm Planungsgebiet befinden sich Stromkabel der Licht- und Kraftwerke Helmbrechts. Das
Gebiet ist an die Versorgung der Licht- und Kraftwerke angeschossen. Stromleitungen werden
neu verlegt. Die Mindestabstände für Anpflanzungen sind einzuhalten.
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3.5. Telekommunikation

Ein Anschluss an Anlagen der Deutschen Telekom ist vorhanden. lm Planbereichs befinden
sich keine Telekommunikationsanlagen der Telekom. Zur Koordinierung mit Straßenbau- und
anderen Erschließungsmaßnahmen ist es erforderlich, dass sich die Kommune mindestens fünf
Monate vor Baubeginn mit der Telekom in Verbindung setzt. Hinsichtlich geplanter
Baumstandorte ist das ,,Merkblatt für Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu
beachten. ln allen Verkehrswegen sind geeignete und ausreichende Trassen für die
Unterbringung von Telekommunikationslinien vorzusehen. Bestehende Anlagen der Telekom
reichen für eine Versorgung eventuell nicht aus. Es kann deshalb sein, dass bereits ausgebaute
Straßen gegebenenfalls wieder aufgebrochen werden müssen.
lm Gebiet befinden sich Glasfaserkabel der Licht- und Kraftwerke für Telekommunikation und
lnternet. Die Verlegung von Leerrohren für Glasfaserkabel ist vorgesehen. Die Mindestabstände
für Anpflanzungen sind einzuhalten.

4-tlvdrolosie

4.1. Gewässer

Die Fläche entwässert nach Osten zur Selbitz hin. Der Abstand zu den nächstgelegenen Fließ-
und Stillgewässern liegt bei rund 450 Metern (Selbitz).

4.2. Grundwasser

Aufgrund der topographischen Verhältnisse ist das Auftreten von Schichtenwasser im
Untergrund nicht auszuschließen. Für das fragliche Gebiet liegen keine beobachteten
Gru ndwasserstände vor.

4.3. Uberschwemmunqsqebiet

Das Vorhaben liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten und außerhalb von
wassersensiblen Bereichen.

4.4. Wasserschutzqebiete

Wasserschutzgebiete der öffentlichen Trinkwasserversorgung sind von dem Vorhaben nicht
betroffen. Das nächstgelegene Wasserschu2gebiet liegt rund 1,5 Kilometer nördlich des
Vorhabengebiets.

S. Untergrundverh

Der Bereich um Helmbrechts gehört naturräumlich zum Thüringisch-Fränkischen Mittelgebirge
(39), genauer zur Münchberger Hochfläche (393).
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Geologisch stehen im Zentrum des Planungsgebiets pleistozäne Fließerden und Wanderschutt
an. Von der Struktur her finden sich Kies bis Blöcke, sandig bis schluffig oder Schluff, tonig bis
sandig, kiesig bis blockig.
Auf diesem Untergrund bilden sich in der Regel Pseudogleye und Braunerde-Pseudogleye, bei
Grundwasserkontakt Gleye aus (Kryo-)Gruslehm (Hornblendegneis oder Amphibolit), bei

ungestörter Enhrvicklung auch Niedermoore aus Torf.
lm Nordwesten finden sich Amphibolite aus der Hangend-Serie der Münchberger Gneismasse.
Das Gestein zeigt sich schwach bis deutlich gebändert; weiß-schwarzgrün gefleckt bis
gebändert mit gelb- und dunkelgrünem Lagenwechsel; teilweise Klinozoisit-Epidot- bis Epidot-
Amphibolit, mehr oder weniger gebändert.
lm Südwesten stehen Untere Hornblende-Bändergneis, Bändergneis und vorwiegend helle
Gneislagen in Amphibolitfazies an. Ebenfalls aus der Hangend-Serie der Münchberger
Gneismasse. Es handelt sich um eine Wechsellagerung von MuskovitGneis mit Amphibolit und
Hornblende-Gneis im Milli- bis Zehnermeter-Rhythmus. Helle Gneislagen sind meist mächtiger
entwickelt und übeniviegen.
lm Osten schließlich finden sich Meta-Sedimentgesteine aus der Liegend-Serie der
Münchberger Gneismasse. Sie bestehen aus mittelkörnigen, weißgelben Platten- und
Bändergneisen mit spärlichen Hornblende-Gneis- und Amphiboliteinlagerungen.
Aus den letztgenannten drei Ausgangssubstraten bilden sich fast ausschließlich Braunerden
aus (Kryo-)Grussand über Hornblendegneis oder Amphibolit.

Altlasten im Planungsgebiet sind nicht bekannt.
Auf den Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren vom 26. September 2001
wird hingewiesen.

Gemäß Art. 12 des Bayerischen Bodenschutzgesetzes haben u.a. die Gemeinden ihre

Erkenntnisse über die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung sowie Anhaltspunkte
dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, der
Kreisvenrvaltu ngsbehörde mltzutellen.

ln der Bayerischen Bodenschutz-Venrualtungsverordnung ist geregelt, dass sich die Pflichten
des Bodenschutzrechts zur Gefahrenabwehr und zur Vorsorge nicht unmittelbar an die
Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung richten. Die Vorschriften des Bodenschutzrechts
erhalten jedoch Vorgaben für die Bewertung von Bodenbelastungen, welche die Gemeinde bei
der Bauleitplanung zu berücksichtigen hat. Bei der Erfüllung der boden- und
altlastenbezogenen Pflichten zut Gefahrenabwehr ist das konkrete Schutzbedürfnis
maßgeblich, das sich aus der jeweils planungsrechtlich zulässigen Nutzung und damit aus den
Festsetzungen eines Bebauungsplans ergibt.

Etwa 130 Meter östlich des Planungsgebietes befindet sich die Erdstoffdeponie der Stadt
Helmbrechts und der Kompostierplatz.

e. gelange des Umwe

6.1. Einwirkunqen aus landwirtschaftlicher Nutzunq

Staub- und Geruchsemissionen jeglicher Art, die bei der Bewirtschaftung von land- und
forstwirtschaftlichen Nutzflächen nach der,,guten fachlichen Praxis" hervorgerufen werden, sind
von den Anwohnern hinzunehmen.
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6.2. lmmissionsschutz

Einwirkungen aus landwirtschaftlicher Nutzung: Siehe vorherigen Punkt. Durch
landwirtschaftlichen Betrieb werden in gewissem Umfang auch Geräuschimmissionen
hervorgerufen, die von den Anwohnern hinzunehmen sind.
lmmissionen durch Gewerbelärm: Auf dem Grundstück Flur-Nummer 899/8 befindet sich eine
Zimmerei, auf dem Grundstück Flur-Nummer 907 ein kunststoffuerarbeitender Betrieb. Uber
Emissionen der Betriebe liegen keine Unterlagen vor. Da sich jedoch zahlreiche Wohngebäude
in unmittelbarer Nähe der Betriebe befinden, kann davon ausgegangen werden, dass die
maßgeblichen lmmissionsrichtwerte eingehalten werden.
lm gekennzeichneten Bereich sind für Aufenthaltsräume mit Sichtverbindung zum südlich
gelegenen Gewerbebetrieb Schallschutzfenster der Schallschutzklasse 3 vozusehen und
Ruheräume zusä2lich mit fensterunabhängigen Be- und Entlüftungseinrichtungen auszustatten.
Verkehrslärm: Das Planungsgebiet grenzt nicht an überörtliche Straßen, sondern lediglich an
Erschließungs- und Anliegerstraßen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass keine
Beeinträchtig u ng du rch Verkeh rslärm vorl iegt.

6.3. Landschafts- und Naturschutz

Das Planungsgebiet berührt keine nach Naturschutzrecht geschützten Bereiche.
Die Eingriffsregelung gemäß $ '1a Abs. 3 BaUGB in der Bauleitplanung ist zu berücksichtigen.
Gemäß dem vorliegenden Bebauungsplan kann davon ausgegangen werden, dass für
neuausgewiesene Bauflächen sowie die geplante Erschließungsstraße eine Fläche von rund
einem Hektar benötigt wird. Gemäß dem Leitfaden ,,Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft" ist bei der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 von einem mittleren bis hohen
Versiegelungsgrad auszugehen. Die Flächen werden derzeit als Wirtschaftsgrünland
landwirtschaftlich genutzt und besitzen somit eine geringe Bedeutung für Naturhaushalt und
Landschaftsbild. Daraus ergibt sich ein Faktor zwischen 0,3 und 0,6. Bei einem mittleren Wert
von 0,45 ergibt sich ein Ausgleichsflächenbedarf von 4.500 m'. Der Ausgleich wird über das
Ökokonto der Stadt Helmbrechts geleistet.

Bei allen Pflanzmaßnahmen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten.
Alle Ausgleichs- und Kompensationsflächen einschließlich der darauf durchzuführenden
Maßnahmen sind an das Ökoflachenkataster des Landesamtes für Umwelt zu melden.

6.4. Luftreinhaltunq

Beim Bau und Umbau sind alle Möglichkeiten der Wärmedämmung zu nu2en, bei der
Gebäudeheizung schadstoffarme Brennstoffe in richtig dimensionierten Feuerungsanlagen zu
venruenden und durch passive und aktive Nutzung regenerativer Energieträger den
Schadstoffausstoß zu minimieren.

7. Bodendenkmäler

lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine denkmalgeschü2ten Gebäude.
Art. I Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG): Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet,
dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege
anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des
Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
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Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

g. FHchenbilanz.

8.1. Flächenbilanz

Durch die Anderung des Flächennutzungsplanes werden folgende Flächen neu dargestellt

Wohngebiet:
Mischgebiet:
Straßenverke h rsflächen
Wirtschaftsweg:
öffentliche Grünfl ache:
private Grünfläche:

8.900 m"
1.000 m'z

1.870 m2

290 m'
1.650 m'

750 m"

Summe: 14.460 m2

8.2. Grundstücke. Eiqentumsverhältnisse und vorhandene Bebauunq

Folgende Flurnummern der Gemarkung Helmbrechts sind von der Anderung des
Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes betroffen:

866 TF
898 TF

913/5 TF

870 TF
Weg 89912 ---
Gutedelweg 913/56 ---

897 TF
903 ---

1100t1 TF

Dle Grundstucke befinden sich im Eigentunt
Mischgebietsfläche befindet sich in Privatbesitz.

der Stadl. Helrttbrechts, lediglich die

9Jlmweltbericht

9.1. Beschreibunq der Festsetzunqen für das Vorhaben

Die überplante Fläche hat eine Größe von rund 1,45 Hektar. Durch Gebäude, Straßen und
befestigte Flächen wird etwa ein Hektar überbaut. Es erfolgt eine Flächenversiegelung von
ungefähr 40 %.
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9.2. Beschreibunq der Umwelt und Bevölkerunq im Planbereich

9.2.1. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Die unbebauten Flächen des Planungsgebiets wird derzeit Wirtschaftsgrünland
landwirtschaftlich genutzt; in der Umgebung grenzen bebaute Bereiche sowie weitere Acker-
und Grünlandflächen an. Das Gebiet ist über öffentliche Straßen an das Straßenne2 der Stadt
Helmbrechts und das überregionale Straßennetz angebunden.

9.2.2. Beschreibung der künftigen Einwohnersituation

Mit der Ausweisung des Bebauungsplanes sollen die Voraussetzung für eine Stabilisierung der
Bevölkerungsentwicklung auf dem Gebiet der Stadt Helmbrechts geschaffen werden. lnnerhalb
der ausgewiesenen Bauflächen können Wohnmöglichkeiten für 40 bis 50 Personen geschaffen
werden.

9.3. Maßnahmen zur Minderunq oder zum Ausgleich von Umweltauswirkunqen

Das Planungsgebiet berührt keine nach NaturschuLrecht geschü2ten Bereiche.
Die Eingriffsregelung gemäß $ 1a Abs. 3 BaUGB in der Bauleitplanung ist zu berücksichtigen.
Gemäß dem vorliegenden Bebauungsplan kann davon ausgegangen werden, dass für
neuausgewiesene Bauflächen sowie die geplante Erschließungsstraße eine Fläche von rund
einem Hektar benötigt wird. Gemäß dem Leitfaden ,,Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft" ist bei der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 von einem mittleren bis hohen
Versiegelungsgrad auszugehen. Die Flächen werden derzeit als Wirtschaftsgrünland
landwirtschaftlich genutzt und besi2en somit eine geringe Bedeutung für Naturhaushalt und
Landschaftsbild. Daraus ergibt sich ein Faktor zwischen 0,3 und 0,6. Bei einem mittleren Wert
von 0,45 ergibt sich ein Ausgleichsflächenbedarf von 4.500 m'. Der Ausgleich wird über das
Ökokonto der Stadt Helmbrechts geleistet.
Bei allen Pflanzmaßnahmen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten.
Alle Ausgleichs- und Kompensationsflächen einschließlich der darauf durchzuführenden
Maßnahmen sind an das Ökoflachenkataster des Landesamtes für Umwelt zu melden.
Zur Vermeidung oder Minderung weiterer Umweltbelastungen wurden insbesondere folgende
Festse2ungen getroffen:
. Maßnahmen zur Minderung der Versiegelung:
Mit einer Bebauung des Gebiets wird die Bodenversiegelung definitiv erhöht. Es sollte daher
angestrebt werden, Regenwasser zu speichern und als Brauchwasser oder zur Bewässerung
der Außenanlagen zu venruenden sowie das überschüssige Niederschlagswasser nach
Möglichkeit auf den Grundstücken zu versickern.
. VerkehrlicheMaßnahmen:
Die Flächen sind zum Teil bereits über den Gutedelweg und die Silvanerstraße erschlossen.
Zur inneren Erschließung wird eine Verbindung zwischen diesen beiden Straßen geschaffen.
Die Mischgebietsfläche ist über den Dürrengrüner Weg erschlossen.
. Schallschutzmaßnahmen:
Einwirkungen aus landwirtschaftlicher Nutzung: Siehe vorherigen Punkt. Durch
landwirtschaftlichen Betrieb werden in gewissem Umfang auch Geräuschimmissionen
hervorgerufen, die von den Anwohnern hinzunehmen sind.
lmmissionen durch Gewerbelärm: Auf dem Grundstück Flur-Nummer 899/8 befindet sich eine
Zimmerei, auf dem Grundstück Flur-Nummer 907 ein kunststoffuerarbeitender Betrieb. Uber
Emissionen der Betriebe liegen keine Unterlagen vor. Da sich jedoch zahlreiche Wohngebäude
in unmittelbarer Nähe der Betriebe befinden, kann davon ausgegangen werden, dass die
maßgeblichen lmmissionsrichtwerte eingehalten werden.
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Verkehrslärm: Das Planungsgebiet grenzt nicht an überörtliche Straßen, sondern lediglich an
Erschließungs- und Anliegerstraßen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass keine
Beeinträchtig un g du rch Verkehrslärm vorl iegt.

9.4. Beschreibung der zu enarartenden erheblichen nachteiligen Auswirkunqen

Wie bereits im vorigen Punkt ausgeführt wurde, wird sich die Versiegelung des Bodens
erhöhen. Stärkere Verkehrsströme werden in geringfügigem Ausmaß hervorgerufen.
Maßnahmen zur Minderung dieser geringfügigen Auswirkungen sind nicht erforderlich.

9.5. Übersicht über anderweitiqe Lösunqsmöqlichkeiten

Das Gebiet ,,Weinberg" stellt seit über 20 Jahren den Schwerpunkt der Entwicklung neuer
Wohnbauflächen dar. Eine begrenzte, bedarfsgemäße Enrveiterung dieses Gebiets ist somit nur
konsequent. Eine Ausweisung von Wohnbauflächen nach Süden ist nicht möglich, weil sich dort
der Gewerbestandort der Stadt befindet. Die bislang vorgenommenen Baugebietsentwicklungen
nach Westen haben in den vergangenen Jahren zu einem Zusammenwachsen mit den

Stadtteilen Steinbühl und Untenrueißenbach sowie zu bandartigen Entwicklungen in Richtung
Neubühl (zwischen Kleinschwazenbach und Obenrveißenbach) geführt; beides Entwicklungen,
die aus städtebaulicher Sicht nicht wünschenswert waren. Auch nach Norden in Richtung
Volkmannsgrün sind solche bandartigen Entwicklungen fes2ustellen. Somit ergeben sich für die
bauliche Weiterentwicklung der Stadt keine sinnvollen Alternativen.

9.6. Zusätzliche Anqaben

9.6.1. Methodik/Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Der tJmwelthericht nach BauGB soll den aktuellen Zustand des Planungsgebietes und die
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umweltbelange nach S 1 BaUGB beschreiben.
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren fortgeschrieben.
Der Vorentwurf des Umweltberichts wurde auf der Grundlage vorhandener Daten erstellt. Es

werden Angaben zum Zustand des Planungsgebietes gemacht und Maßnahmen zur
umweltfachlichen Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich negativer Auswirkungen empfohlen.
Folgende lnformationsquellen wurden für den Vorentwurf herangezogen:

Flächennutzungsplan der Stadt Helmbrechts
Städtebaulicher Rahmenplan
Stadtentwicklu ngskonzept

9.6.2. Beschreibung von Art und Umfang der zu enrartenden Emissionen

Während der Bauphase werden anfallende Stoffe jeweils getrennt erfasst: Eventuell
abgeschobener Humus und unbelasteter Erdaushub wird auf dem Gelände zwischengelagert
und später bei der Gestaltung der Außenanlagen oder für landwirtschaftliche Zwecke
venryendet. Fallen bei den Bauarbeiten unenrvartet kontaminierte Bereiche oder Altlasten an,
wird unverzüglich das Referat ,,Abfallwirtschaft" beim Landratsamt Hof verständigt und die
weitere Vorgehensweise festgelegt.
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Ein Eindringen von flüssigen Schadstoffen in den Untergrund ist innerhalb des
Planungsgebietes nicht zu enruarten, da nicht mit Stoffen umgangen wird, die das Grundwasser
gefährden könnten. Jedoch können Leckagen auf Grund von Unfällen oder Unachtsamkeiten in
der Bauphase und auch im späteren Betrieb nicht ausgeschlossen werden, bei denen trotz aller
sofort eingeleiteten Gegenmaßnahmen z.B. Motoröle oder Kraftstoffe in den Untergrund
gelangen.
Das Gelände wird in seiner Höhenlage nicht verändert; im Bereich von Gebäuden und
Verkehrsflächen sind vermutlich Auffüllungen und Abtragungen zur Untergrundbegradigung und
-stabilisieru ng erforderlich.

9.6.3. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überuvachung der erheblichen

Umweltauswirku ngen (Monitoring)

Die festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden in regelmäßigem Turnus durch
die Untere Naturschukbehörde des Landratsamtes Hof kontrolliert.

9.7. Auswirkunqen auf Schutzqüter

Die vorstehenden Ausführungen belegen, die Bauleitplanung

ist nach der Anlage I zum UVPG UVP-pflichtig. ln nachfolgendem
U mweltprüfungsverfah ren erfolgt eine detaill ierte Darstel lun g.
bedarf entsprechend der Anlage 1 zum UVPG einer allgemeinen Vorprüfung.
erfordert gemäß der Anlage 1 zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung.
löst weder eine UVP-Pflicht noch eine Vorprüfungspflicht aus, da nachteilige
Umweltauswirkungen in erheblichem Umfang auf Grund der getroffenen
Festsetzungen nicht zu erwarten sind. Wie den Angaben dieses Umweltberichtes
entnommen werden kann, ist eine Betroffenheit aus folgenden Überlegungen nicht
gegeben.

Schutzqut Mensch/Siedlunq:
Durch die geplante Maßnahme werden keine Freiflächen entzogen, die von
nennenswerter Bedeutung für die Naherholung oder den Fremdenverkehr sind.

Durch die geplante Maßnahme entsteht kein Lärm, der für die im Umkreis lebende
Bevölkerung eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Gesundheit darstellt.

ln dieser Begründung wird auch ausgeführt, dass durch die geplante Maßnahme
Lärm- und Staubemissionen nur während der Bauphase entstehen. Visuelle
Störungen beschränken sich auf den Nahbereich, da aufgrund der Lage des
Gebiets am Stadtrand die betroffenen Flächen aus größerer Entfernung kaum
einsehbar sind. Diese geringe Beeinträchtigung wird jedoch durch die
festgese2ten Eingrünungsmaßnahmen ausgeglichen. Das subjektive
Naturerlebnis kann durch die Maßnahme kaum beeinträchtigt werden.

Schutzqut Tiere und Pflanzen:
lm Planungsgebiet oder im Umfeld sind keine Vorkommen streng geschützter
Arten, nach FFH oder Vogelschutzrichtlinie geschützter Arten bekannt. Von einer
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird daher zunächst abgesehen.

Das Planungsgebiet berührt keine nach Naturschutzrecht geschützten Bereiche.
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Durch die geplante Maßnahme erfolgt eine gewisse Trennungsfunktion, da die
Grundstücke wohl meistens eingefriedet werden. Diese Einfriedungen sind jedoch

in der Regel für kleine und mittlere Tiere passierbar.
Für größere Tierarten wird keine relevante Beeinträchtigung bestehender
Wandenrvege entstehen, da das Gebiet am Stadtrand von Helmbrechts liegt.

Für Beleuchtungseinrichtungen wird empfohlen, Kaltstrahler einzusetzen, um
nachtaktive lnsekten zu schonen.

Das Gebiet ist gemäß den Planeintragungen mit Bäumen und Büschen
einzugrünen. Die Pflanzen sind zu erhalten und bei Verlust zu erse2en.

Schutzqut Boden:
Die überplante Fläche hat eine Größe von rund 1,45 Hektar. Durch Gebäude,
Straßen und befestigte Flächen wird etwa ein Hektar überbaut. Es erfolgt eine
Flächenversiegelung von ungefähr 40 %.

Die durch die Maßnahme in Anspruch genommenen Flächen besitzen geringe
Bodenwertigkeiten, die Ertragsfähigkeit liegt zwischen 30 und 39. Mit dem Eingriff
wird Oberboden im Bereich von Gebäuden und Straßen abgeschoben. Die
Zwischenlagerung des humosen Oberbodens lässt die Veruvendung dieses
Bodens bei der Geländegestaltung oder in der Landwirtschaft zu. Erosionsgefahr
durch Wind oder Wasser kann trotz der relativ ebenen Lage nicht gänzlich
ausgeschlossen werden; dies sollte bei der Zwischenlagerung des Mutterbodens
beachtet werden.

Eine Veränderung des Reliefs erfolgt nicht.

Die Bodenstruktur wird durch das Abschieben und Aufhalden des Oberbodens
verändert.

Eine Eutrophierung des Standortes erfolgt nicht, da keine Substanzen venrvendet
werden, durch welche die Bodenfruchtbarkeit bzw. der Mineralgehalt der Böden
verändert wird. Schadstoffeintrag kann in gasförmiger, flüssiger oder fester Form
erfolgen. Gasförmige Schadstoffe werden während der Bauphase und im Betrieb in

Form von Fahrzeugabgasen und im Rahmen der Gebäudeheizung freigesetzt
werden. Flüssige Schadstoffe fallen ebenfalls als Heizmittel oder als Betriebs- und
Schmierstoffe bzw. Kühlmittel bei Fahrzeugen an. Ein möglicher Eintrag kann
jedoch nur durch Unfälle bzw. unsachgemäßen Umgang erfolgen. Feste
Schadstoffe fallen nicht an bzw. werden ordnungsgemäß entsorgt.

Schutzqut Wasser:
Der lokale Grundwasserspiegel wird durch das geplante Vorhaben nicht
aufgeschlossen. Die Fähigkeit eines Bodens Wasser zu speichern, hängt im
Wesentlichen von seinem Tongehalt ab; je höher der Tongehalt im Boden, desto
größer sein Vermögen, Wasser zu speichern bzw. desto geringer seine
Wasserdurchlässigkeit. Eine Veränderung der Grundwasserströme wird nicht
hervorgerufen. Auswirkungen auf die Grundwasserqualität sind nicht zu enrvarten.

Bäche, Teiche oder andere stehende Gewässer werden von der Maßnahme nicht
beeinträchtigt. Schadstoffeintrag durch Kraft- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel
durch Unfälle oder Unachtsamkeiten während der Bauzeit kann, trotz eingeleiteter
Gegenmaßnahmen, nicht völlig ausgeschlossen werden.
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Schutzqut Klima/Luft:
lmmissionen, die von außen auf das Planungsgebiet einwirken, sind nicht
erkennbar.

Auf Grund der Lage des Planungsgebietes können kleinräumige
Luftaustauschprozesse bzw. Kaltluftströme von bewaldeten Höhen westlich der
Ortslage nicht ausgeschlossen werden.

Einem Satellitenbild der Region kann entnommen werden, dass der Bereich um
Helmbrechts einen klimatischen Ausgleichsraum darstellt. Größere
zusammenhängende Waldflächen befinden sich zwischen Helmbrechts und
Schwarzenbach a.Wald sowie zwischen Helmbrechts und Hohenberg. Das
Planungsgebiet selbst und sein näheres Umfeld erweist sich als relativ gering
bewaldet, weiter im Westen grenzen allerdings Waldflächen an.

Schutzqut Landschaft:
Durch die Maßnahme wird das Landschaftsbild beeinträchtigt. Diese
Beeinträchtigung wird jedoch durch die geplanten Eingrünungen abgemildert. Eine
Unterbrechung bestehender Sichtbeziehungen findet nicht statt.
Naturraumtypische Besonderheiten werden nicht beeinträchtigt. Das Gebiet besitzt
keine überörtliche Erholungsfunktion. Für den örtlichen Erholungssuchenden stellt
das Vorhaben keine Beeinträchtigung dar. Bodenveränderungen finden im Zuge
der Bebauung bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen statt. Eine Anderung
der Vegetation tritt ein.

Die Fläche weist keine erhebliche Fernwirkung auf, die Einsehbarkeit ist nur im
Nahbereich gegeben. Um diese Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
auszugleichen, werden im Bebauungsplan entsprechende Maßnahmen
festgesetzt.

Damit sich die geplanten Gebäude in das Landschaftsbild einfügen, sind
ungebrochene und leuchtende Farben zu vermeiden und Reflexionsmöglichkeiten
zu reduzieren.

Schutzgut Kulturqüter und sonstiqe Sachoüter:
lnnerhalb des Planungsgebietes befindet sich kein geschü2ter Gebäudebestand
und keine bekannten Bodendenkmäler. Eine Beeinträchtigung des Ortsbildes von
Helmbrechts findet nicht statt, weil sich die geplante Bebauung unmittelbar am
Stadtrand befindet und sich an der vorhandenen Bebauung orientiert. Eine
Veränderung der Landnutzungsformen findet statt, wenn bislang landwirtschaftlich
genutzte Flächen bebaut werden. Eine Veränderung der Kulturlandschaft tritt nicht
ein, weil das Vorhaben zu kleinräumig für solche Auswirkungen ist. Bestehende
Sichtbeziehungen werden nicht beeinträchtigt. Wegebeziehungen bleiben erhalten
bzw. werden neu angebunden.

9.8. Zusammenfassung

Mit der Anderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 109 sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Enrveiterung des Baugebiets
,,Am Weinberg" geschaffen werden, welches seit Ende der neunziger Jahre den Schwerpunkt
für Wohnbebauung in der Stadt Helmbrechts darstellt.
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Der Bereich zwischen der Silvanerstraße, dem Gutedelweg und dem Dürrengrüner Weg wurde
neu überplant. Es können ins gesamt 13 Bauparzellen mit unterschiedlichen Größen zwischen
500 und 880 m" entstehen. Die Zufahrt kann über die Silvanerstraße oder auch den
Gutedelweg erfolgen. Der Dürrengrüner Weg ist lediglich über einen nicht ausgebauten
Wirtschaftsweg angeschlossen. Weiterhin entsteht eine Mischgebietsfläche, die der Erweiterung
der bestehenden Zimmerei im östlichen Bereich des Planungsgebiets dient. Die Flächen der
Wohnbaugrundstücke befinden sich alle im Eigentum der Stadt Helmbrechts.

Das Gebiet ,,Weinberg" stellt seit über 20 Jahren den Schwerpunkt der Entwicklung neuer
Wohnbauflächen dar. Eine begrenzte, bedarfsgemäße Enrveiterung dieses Gebiets ist somit nur
konsequent. Eine Ausweisung von Wohnbauflächen nach Süden ist nicht möglich, weil sich dort
der Gewerbestandort der Stadt befindet. Die bislang vorgenommenen Baugebietsentwicklungen
nach Wcstcn haben in den vergangenen Jahren zu einem Zusammenwachsen mit den

Stadtteilen Steinbühl und Unterweißenbach sowie zu bandartigen Entwicklungen in Richtung
Neubühl (zwischen Kleinschwarzenbach und Obenrueißenbach) geführt; beides Entwicklungen,
die aus städtebaulicher Sicht nicht wünschenswert waren. Auch nach Norden in Richtung
Volkmannsgrün sind solche bandartigen Entwicklungen fes2ustellen. Somit ergeben sich für die
bau liche Weiterentwicklun g der Stadt keine sin nvollen Alternativen.

Bei einer Betrachtung der Schutzgüter ,,Mensch/Siedlung", ,,Tiere und Pflanzen", ,,Boden",
,,Wasser", ,,Klima/Luft", ,,Landschaft" sowie ,,Kulturgüter und sonstige SachgÜter" ist
festzustel len, dass keine relevante Beei nträchtig ung d ieser Sch utzgüter vorliegt.

10. Entwurfsverfasser

Mit der Ausarbeitung der Anderung des Flächennutzungsplanes wurde beauftragt:

IVS I ngenieurlrliro GmlrH
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Am Kehlgraben 76

96317 Kronach

Telefon 09261/6062-0
Telefax 09261/6062-60
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Diplom-Geograph Norbert Köhler
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung

Planungsstand. 12. April 2022
Aufgestellt: Kronach, im August 2022


